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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1959

Norm

RAO §30 Abs3

Rechtssatz

Eintragung eines Rechtsanwaltsanwärters ist zu verweigern, wenn er, wann immer, eine Handlung begangen hat, die

ihn des Vertrauens unwürdig macht.
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